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Rentenversicherung 
Übersicht zu den Neuregelungen ab 2005 

 
 
2005 
RV-Nachhaltigkeitsgesetz 
• Die Bestimmungen über die Versicherungsfreiheit 

bei geringfügiger selbständiger Tätigkeit sind für 
Bezieher von Existenzgründungszuschüssen nicht 
anzuwenden 

• Anspruch auf eine Altersrente besteht nicht nach 
bindender Bewilligung oder für Zeiten des Bezugs 
einer anderen Altersrente; damit wird ein Wech-
sel zwischen verschiedenen Renten wegen Alters 
(und damit auch eine Neuberechnung von Renten 
für Bestandsrentner) ausgeschlossen 

• Die pauschale Anhebung der ersten 36 Pflichtbei-
träge (für Zeiten vor Vollendung des 25. Lj.) auf 
75% des Durchschnittsentgelts entfällt für Ren-
tenzugänge ab 2009 (von 2005 bis 2008 lineare 
Abschmelzung), sofern es sich bei den 36 Pflicht-
beiträgen nicht um Beiträge für Zeiten einer tat-
sächlichen Berufsausbildung handelt. Im Rahmen 
der Gesamtleistungsbewertung beitragsfreier und 
beitragsgeminderter Zeiten bleibt es beim bishe-
rigen Recht – die ersten 36 Pflichtbeiträge wer-
den weiterhin pauschal auf 100% des Durch-
schnittsentgelts angehoben (somit werden nega-
tive Auswirkungen der Neuregelung bei Frühinva-
lidität oder frühem Tod auf die Höhe der Er-
werbsminderungs- bzw. Hinterbliebenenrente 
vermieden) 

• Die Bewertung der Anrechnungszeiten wegen 
schulischer Ausbildung nach vollendetem 17. Lj. 
(bis zu drei Jahre) mit bis zu 75% des Durch-
schnittsentgelts entfällt für Rentenzugänge ab 
2009 (von 2005 bis 2008 lineare Abschmelzung); 
für Fachschulzeiten und Zeiten der Teilnahme an 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen bleibt 
es beim bisherigen Recht; ebenso verbleibt es bei 
der (lückenschließenden) Berücksichtigung von 
bis zu 8 Jahren schulischer Ausbildung als unbe-
wertete Anrechnungszeit. 

• Die rentenrechtliche (Höher-) Bewertung von 
Fachschulzeiten, Zeiten der Teilnahme an berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahmen und Zeiten 
beruflicher Ausbildung wird auf zusammen höchs-
tens 36 Kalendermonate begrenzt 

• Die Berücksichtigung der Ausbildungssuche als 
Anrechnungszeit wird auf Versicherte ab vollen-
detem 17. Lebensjahr beschränkt 

• Die Anpassung des AR richtet sich ab Juli 2005 
nach der Entwicklung (a) der Veränderung der 
BLG-Summe je durchschnittlich beschäftigten 
ArbN, (b) der Veränderung des Beitragssatzes zur 
ArV/AnV sowie des AVA (bis 2011) und (c) des 
Nachhaltigkeitsfaktors. Der jeweils neue AR wird 
in der Zeit vom 01.07.2005 bis zum 01.07.2011 
nach folgender Formel ermittelt: 
ARt = ARt-1 x (BEt-1/BEt-2) x (100–AVAt-1–RVBt-1 / 
100–AVAt-2–RVBt-2) x ((1 – RQt-1/RQt-2) x α + 1) 
Ab Juli 2012 wird der jeweils neue AR nach fol-
gender Formel ermittelt: 
ARt = ARt-1 x (BEt-1/BEt-2) x (100–AVA2010–RVBt-1 / 
100–AVA2010–RVBt-2) x ((1 – RQt-1/RQt-2) x α + 1) 
Im «Riester-Faktor» der Anpassungsformel wer-
den demnach ab 2012 (bisher: 2011) weiterhin 
100% (AVmEG: 90%) des Durchschnittsentgelts 
berücksichtigt.  
Ab der Rentenanpassung 2006 wird BEt-2 mit fol-
gendem Faktor vervielfältigt (Ziel ist eine Orien-

tierung der Rentenanpassung an der Verände-
rung der versicherungspflichtigen Entgelte – statt 
wie bisher an der Entwicklung der BLG-
Summe/ArbN, die auch Entgelte oberhalb der 
BBG und die Bezüge der Beamten umfasst):  
(BEt-2/BEt-3) / (bBEt-2/bBEt-3) 
Hierbei ist bBE die beitragspflichtige BLG-Summe 
je durchschnittlich beschäftigten ArbN ohne Be-
amte einschließlich der Empfänger von Alg. Die 
beitragspflichtige BLG-Summe wird ermittelt, in-
dem die Pflichtbeiträge der in der ArV/AnV 
pflichtversicherten Beschäftigten eines Kalender-
jahres aus dem Lohnabzugsverfahren (einschl. 
der von der BA für Alg-Empfänger abgeführten 
Pflichtbeiträge) durch den durchschnittlichen Bei-
tragssatz in der ArV/AnV des selben Kalenderjah-
res und die an die BKn abgeführten Beiträge für 
geringfügig Beschäftigte durch den maßgebenden 
ArbGeb-Anteil (12%) dividiert werden. 
Der AVA für das Jahr 2010 beträgt 4,0%.  
Der Nachhaltigkeitsfaktor wird ermittelt, indem 
der Wert eins um die Veränderung des Rentner-
quotienten im vergangenen gegenüber dem vor-
vergangenen Kalenderjahr vermindert, mit dem 
Parameter α vervielfältigt und um den Wert eins 
erhöht wird; der Parameter α beträgt 0,25. Der 
Rentnerquotient wird ermittelt indem die Anzahl 
der Äquivalenzrentner durch die Anzahl der Äqui-
valenzbeitragszahler dividiert wird. Die Anzahl 
der Äquivalenzrentner ergibt sich aus der Division 
des Gesamtvolumens der Renten eines Kalender-
jahres (ohne durch den Bund erstattete Renten 
bzw. Rententeile) durch eine Regelaltersrente der 
ArV/AnV mit 45 EP des selben Kalenderjahres; 
die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler ergibt 
sich, indem das Gesamtvolumen der beitrags-
pflichtigen Einnahmen aller in der ArV/AnV versi-
cherungspflichtig Beschäftigten (einschl. der ge-
ringfügig Beschäftigten und der Alg-Bezieher) ei-
nes Kalenderjahres durch das Durchschnittsent-
gelt des selben Kalenderjahres dividiert wird. Die 
Anzahl der Äquivalenzrentner und Äquivalenzbei-
tragszahler ist auf 1.000 Personen genau zu be-
rechnen. 
Der Faktor für die Veränderung des Beitragssat-
zes («Riester-Faktor») und der Nachhaltigkeits-
faktor sind soweit nicht anzuwenden als die Wir-
kung beider Faktoren den bisherigen AR verrin-
gert oder einen (wegen sinkender Löhne und Ge-
hälter) geringer festzusetzenden AR zusätzlich 
verringert.  
Der AR(O) ist mindestens um den v.H.-Satz an-
zupassen, um den der AR angepasst wird 

• Ziel des Anpassungsverfahrens ist künftig alleine 
die Begrenzung des Beitragssatzanstiegs auf 
20% (2020) bzw. 22% (2030). Die bisherige »Ni-
veausicherungsklausel« des § 154 Abs. 3 SGB VI 
für das (Netto-) Standardrentenniveau (67% 
nach »Riester«-Rechnung) wird gestrichen. Als 
Mindestsicherungsziel wird ein Nettorentenniveau 
vor Steuern in Höhe von 46% (bis 2020) bzw. 
43% (bis 2030) festgelegt; diese Werte entspre-
chen dem bei den vorgegebenen Beitragssatz-
obergrenzen ohnehin erreichbaren Sicherungsni-
veau (Schätzstand Ende 2003). Das Nettorenten-
niveau vor Steuern ist der Verhältniswert einer 
Standardrente (Regelaltersrente) mit 45 EP unter 
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Abzug des durchschnittlich auf sie entfallenden 
KVdR/PVdR-Beitrags zum Durchschnittsentgelt 
unter Abzug des durchschnittlich zu entrichten-
den ArbN-Anteils zur SV und des durchschnittli-
chen Aufwands zur geförderten privaten Alters-
vorsorge (»Riester-Rente«). – Ohne Berücksich-
tigung des geplanten AltEinkG sinkt das Netto-
standardrentenniveau nach Angaben des VDR 
von 68,9% (2002) über 64,5% (2015) auf 58,5% 
in 2030; durch den Übergang zur nachgelagerten 
Besteuerung ergibt sich für den Standardrenten-
zugang 2015 ein Nettorentenniveau von 62,5% 
und für den Zugang 2030 ein Niveau von 52,2%. 

• Die bisherige Schwankungsreserve wird in 
«Nachhaltigkeitsrücklage» umgetauft; der obere 
Zielwert wird von 0,7 auf 1,5 Monatsausgaben 
erhöht («Höchstnachhaltigkeitsrücklage»), der 
untere Zielwert von 0,2 Monatsausgaben («Min-
destrücklage») wird beibehalten 

• Einführung einer Berichtspflicht der Bundesregie-
rung für das Jahr 2008 darüber, ob die nach heu-
tiger Einschätzung für das Jahr 2035 erforderliche 
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre Be-
stand hat, auch um das neue Mindestsicherungs-
ziel sicherzustellen. Die Berichtspflicht erstreckt 
sich auch auf Vorschläge darüber, durch welche 
sonstigen Maßnahmen das Sicherungsziel von 
46% über das Jahr 2020 hinaus (unter Wahrung 
der Beitragssatzstabilität) aufrechterhalten wer-
den kann. 

• Der Vertrauensschutz im Zusammenhang mit der 
Anhebung der Altersgrenze für eine abschlags-
freie Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach 
Alterszeitarbeit (seit 1997) wird auf Personen er-
weitert, die am 14.02.1996 (Stichtag) in einem 
bereits gekündigten Arbeitsverhältnis standen, 
anschließend eine weitere Beschäftigung angetre-
ten haben und über Atz den Rentenzugang errei-
chen 

• Ab 2006 wird die Altersgrenze für die frühest-
mögliche Inanspruchnahme einer Altersrente we-
gen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit 
in monatlichen Stufen um je einen Monat vom 
vollendeten 60. auf das vollendete 63. Lj. ange-

hoben (betroffen sind Geburtsjahrgänge ab 
1946). Vertrauensschutz (Inanspruchnahme wei-
terhin ab vollendetem 60. Lj. möglich) erhalten 
Versicherte,  
• die am 1. Januar 2004 arbeitslos waren, 
• deren Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kün-

digung oder Vereinbarung, die vor dem 1. 
Januar 2004 erfolgt ist, nach dem 31. De-
zember 2003 beendet worden ist, 

• deren letztes Arbeitsverhältnis vor dem 
01.01.2004 beendet worden ist und die am 
01.01.2004 beschäftigungslos (also nicht ge-
nau an diesem Tag arbeitslos) waren, 

• die vor dem 1. Januar 2004 Altersteilzeitar-
beit im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 
des AtG vereinbart haben oder 

• die Anpassungsgeld für entlassene Arbeit-
nehmer des Bergbaus bezogen haben. 

Einer vor dem 1. Januar 2004 abgeschlossenen 
Vereinbarung über die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses steht eine vor diesem Tag verein-
barte Befristung des Arbeitsverhältnisses oder 
Bewilligung einer befristeten arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahme gleich. Ein bestehender Ver-
trauensschutz wird insbesondere durch die späte-
re Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder den 
Eintritt in eine neue arbeitsmarktpolitische Maß-
nahme nicht berührt 

• Infolge der Aussetzung der Rentenanpassung 
2004 wird der im «Riester-Faktor» der Rentenan-
passungsformel zu berücksichtigende AVA für das 
Jahr 2003 nicht angehoben und erreicht folglich 
erst für das Jahr 2010 (bisher: 2009) den Wert 
von 4,0% 

• In den für die Bestimmung des Faktors F (Gleit-
zonen-Beschäftigung) heranzuziehenden durch-
schnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrags-
satz geht künftig der zum 1. März (bisher: 1. Ja-
nuar) des Vorjahres festgestellte durchschnittli-
che allgemeine Beitragssatz der GKV ein 
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